
Web-ERV beim
B undesverwaltungs gericht
Schriftsätze können beim Bundesverwaltungsgericht im
lflege des elektronischen Rechtsverkehrs (Yreb-ERV) einge-
bracht werden. Dies isr seir 1.10.2014 technisch möglich
und für Rechtsanwälte verpflichtend. Die Einbringung über
Email und Fax ist damit nicht mehr zulässig.

Empirische Stud ie zu Kormption
im öffentlichen Bereich

Im Rahmen des universitären Drittmittelprojekts ,,Die straf-
rechtliche Bekämpfung der Korruption", wurde eine um-
fassende Befragung von Bediensteten der Länder Vorarlberg
und Tirol durchgeführt. Insgesamt nahmen 163 Personen
teil. Ziel der empirischen Studie war die Einschâtzung der
Korruption im öffentlichen Bereich.
Im Ergebnis wird Korruption - dh der Missbrauch einer
amtlichen oder politischen Funktion zum eigenen Vorteil -
eindeutig als Problem in Österreich angesehen. Diese Ein-
schätzung hängt vermutlich mit der großen medialen prä-

senz des Themas und den spektakulären Verdachtsfällen mit
prominenten Politikern zusammen. Es wird angenommen,
dass das Ausmaß an Korruption in den letzten fünf Jahren
zugenommen hat und auch weiter zunehmen wird. Als
wichtige Institutionen der Korruptionsbekämpfung werden
Justiz und Beamte genannt. Politiker werden dagegen weit-
gehend als korrupt eingeschätzt. Maßnahmen gegen Kor-
ruption werden beì den meisten Befragten eingesetzt und als
sinnvoll angesehen. Persönliche Erfahrungen mit Korrup-
tion werden nur sehr wenige angegeben. Bei der Einordnung
eines Vorteils unter die Geringfügigkeitsgrenze gaben die
meisten Befragten einen nØert bis zu EUR 20,- an. Dieser
\ùØert liegt deutlich unrer der weitgehend propagierten
Grenze von EUR 100,-.

Newsflash
Expertendiskussion im Parlamenr über faire

Vergaben! Sozialpartner fordern Bestbieter-
prinzip.

600.000 E-Rechnungen imJahr 2014 . . . .. .

Public Private Partnership zu ,,Big Data"

Fezensionen

Die empirischen Ergebnisse zeigen weiteren Handlungsbe-
darf auf . Der österreichische Gesetzgeber hat bereits mit
dem Korruptionsstrafrechtsänderungsges etz 2072 dÌe Anti-
Korruptionsbestimmungen erheblich verschärft. Zusãtzlich
wurde die Zentrale StaatsanwaltschaÍtzur Bekämpfung von
rùlirtschaftsstrafsachen und Korruption eingerichtet, eine
líhistleblower-Homepage erstellt und die Kronzeugenrege-
lung eingeführt. Der Fokus liegt damit weiterhin auf einer
effizíenten Korruptions bekämpfung.
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Schulpflicht

66. LVerfG LSA, Urleil vom 1 1 .1 1 .201 4 - LVG 9/13 - Vereinbarkeit des sachsen-anhaltinischen Polizeigesetzes mit der

Landesvedassung ...

Verwaltun gsger¡chtsbarke¡t

Abgabenrecht
67 . OVc NBW, Beschluss vom 1 6.10.2014 - 14 A 1 098/1 4 - Unterbrechung der Zahlungsverjährung;

Vol lstreckungsmaßnahme

68. VG Karlsruhe, Urteil vom 11 .9.2014 - 2K2326113 - Heranziehung zum Wasserversorgungsbeitrag; vorbeugende
Feststellungsklage . . . . . . . . . . . : .

69. VG Gießen, Urteil vom 7.10.2014 -8 K 673/13.G1 - Umstellung auf die sog. gesplittete Abwassergebühr .........

Schul-, Hochschul- und sonstiges Kultusrecht; Prüfungsrecht
70. OVG NRl4{ Urteil vom 25.9.2014 -14 A1872112- Neubewedung einer Magisterarbeit; Delegation der

PrüferbestellunS ......
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71. BayVGH, Beschluss vom 27.1O.2O14 - 7 CE 14.10294 u. a. - Zulassung zum Studium; Prüfungsdichte und -maßstab im

einstweiligen Bechtsschutzvedahren

72 VGH Blz{ Beschluss vom 30. 10.201 4 - I S 279114 - Bedeutung einer Musterlösung für die Bewedung von
Prüfungsleistungen ...

Kommunalrecht

73. OVG Rheinl.-Pf., Urteil vom 23.9.2014 - 10 A 10991/13.OVG - Ansprüche einer Verbandsgemeinde im Zusammenhang
mit Pensions- und Beihilferückstellungen

74. VGH BW, Urteil vom 5.11 .2014 - 1 S 2333/13 - Unterlassungsanspruch bei unzulässiger wirtschaftlicher Betätigung
einer Gemeinde ......

75. VGH BluV, Beschluss vom 6.11 .2O14 -'l S 1 s96/14 - Anspruch auf Beachtung der Bindungswirkung eines
Bürgerentscheids ....

Wirtschafts- und Gewerberecht; Berufsrecht

76. OVG Rheinl.-Pf., Urteil vom 23.9.2o14 - 6 A 11345/13.OVG - IHK-Beiträge; Verbot der Vermögensbildung

77. HambOVG, Beschluss vom24.9.2014-3P,s175h4 -Verbot der Personenbeförderung; ,,uber pop". .....

Datenschutz-, lnformations- und Medienrecht

78. HambOVG, Beschluss vom 8.10.2014 -4S,o62114 -Verbreitung von Rundfunkprogrammen über Kabelnetze;
Rechtsweg

Bau- und Planungsrecht

79 OVG NFt4 Beschluss vom 16.5.201 4 - 2 A222114 - Nachbarrechtlicher Abwehranspruch gegen Errichtung
eines Balkons

80. NdsOVG, Beschluss vom 27.1o.2014 - 1 ME 145114 - Nachbarrechtsschutz gegen Betriebskindergarten . . .

81 . VGH BLV, Beschluss vom 3.11 .2014 - 3 S 1 368/1 4 - Ofientlich-rechtliche Sicherung einer Grenzbebauung .

Naturschutz- und Umweltrecht

82. NdsOVG, Beschluss vom 9.5.2014 -7 MÉ28/14 - Untersagung des Sammelns von Abfällen

Straßen-, Wege- und Verkehrsrecht

83. NdsOVG, Beschluss vom 4.11.2014 -7 LA68113 - Öffentlichkeit eines Straßenteils

Ausländer- und Staatsangehör¡gkeitsrecht

84 VGH BW, Beschluss vom 12.11 .2014 - 1 S 184114 - Anspruch auf Absehen von Einbürgerungsvoraussetzungen

Sozialrecht

85 HambOVG. Beschluss vom 22.9.2O14 - 4 Bf 2OOl12 - Ausbildungsförderung nach Überschreiten der Altersgrenze

Sonstiges Verwaltungsrecht

86. OVG Rheint.-Pf., Urteil vom 23.9.20'14- 10 A 10355/14.OVG - Einsichtnahme in Heimatodskarteien des Kirchlichen

Suchdienstes

87. OVG NRW, lJrleil vom 24.9.2014 - 20 A 1347112 - Waffenrechtf iche Erlaubniserteilung fÜr Jäger
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Gerichtsverf ahrensrecht

88. OVG tVÆ14{ Beschluss vom 6.8.2014 - 148 528114 - Aufrechterhaltung der Ausgangsentscheidung im Anhörungs-
rügevedahren........ 12O

89 HambOVG, Beschluss vom 7.10.2O14 - 3 Bf 86/12 - Widerspruch; Widerruf einer Rücknahmeerklärung 12O

90. OVG NÆW, Beschluss vom 29.10.2014 - 8 A 1943113 - Einschränkung der Befugnis zur Prozessvedretung
für Berufsrichter ....... 12O
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+Editorial .,..
UN-Behindertenrechtskonvention: Medizinrecht am Prüfstand
Von Christian Kopetzki

Raitr'gr"'rp
ÉJ\_/l i.t tj4,Llv

-) Bindungswirkung von Poolvereinbarungen für kunftige Honorarberechtigte? . .

Das Krankenanstaltenrecht ermächtigt leitende Krankenhausàrzte, von Sonderklassepatienten (bzw von
Personen, die auf eigene Kosten ambulant behandelt werden) ein Arzthonorar zu verlangen. Dieses Arztho-

norar ist idR zwischen den leitenden Krankenhausärzten und den nachgeordneten Mitarbeitern aufzuteilen,

dies entsprechend gesetzlichen Vorgaben. Es stellt sich die Frage, ob bzw inwieweit freiwillig über gesetz-

liche Mindesterfordernisse hinausgehende Aufteilungszugeständnisse eine Bindungswirkung flir Dritte -
insb für den Dienstgeber und allfüllige Stellennachfolger der honorarberechtigten Krankenhausärzte - ent-

falten können.
Von Peter Steiner

+ Führung der Berufsbezeichnung ,,PrimararzT" fÜr die Leiter reduzierter
Organisationsformen?
Bei der ärztegesetzlichen Festlegung der Bedingungen frir die Fùhrung des Berufstitels ,,Primararzt" im Jahr
1964 wurde auf die neuen Organisationsformen noch nicht Bedacht genommen, die das KAKuG mittler-
weile eingeführt hat.
Von Felix Wallner

4

å Nadelstichverordnung und gerichtliches Strafrecht . . . . 13
Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Führungskräften bei mangelnder Umsetzung von Sicher-
heitsmaßnahmen
Die Nadelstichverordnung enthält viele Verhaltensanforderungen für Arbeitgeber. Werden diese nicht um-
gesetzt, kann das auch strafrechtliche Konsequenzen haben, allerdings nicht nur für natürliche Personen

nach dem StGB, sondern auch fiir juristische Personen nach dem VbVG. Der Beitrag untersucht Fragen

der strafrechtlichen Haftung näher.
Von Alexønder Tipold

Gesetzgekrunt r.inC Venwaåtulnlg

Bearbeitet von Gerhard Aigner und Meinhild Hausreither

* lnterdisziplinäre Zusammenarbeit und Dokumentation

+ Fortpflanzungsmedizin gesetz

+ IVF-Fonds. . ,

-+ ElcA-Verordnung 2015 .

* Kundmachung von Gesetzesvor.schriften

ffiecht$prechunE
-¡ ,,WronQful Bir1h" - Schutzzweck eines auf die Prufung pränataler Schäden
gerichteten Verlrags 25
oGH 23. 7.2014,8 0b 54114w
t\tlii AnincritiLng tton Er.rirL BerncLt
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+ Landesrechtliches Gebot zur Unterbringung von Leichen in ei

Leichenkammer einer Bestattungsanlage

vfGH 8. 10- 201 4, G 97 12013

Mit An,,rorlt,itg i'on iVlorL:us l'rtíelc

Rechtsprsürl L.ån g in Leitseitzæn

Beørbeitet von Maria Huber' Ingrid Jez' Vetonika Kräftner,

Aline Leischner-Lenzhofer und Claudia Zeinhofer

* Arzneimittel- und Apothekenrecht, Arzthaftung, Berufsrecht, Rettungswesen,

Sozialversicherungsrecht, Unterbringungs- und Heimaufenthaltsrecht .
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AttER XÜnzr

Hahn: Zusammentreffen mehrerer Dienstverhinderungsgründe

mmte Dienstverhinderungsg ründé vor, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Entgelt weiterzahlen, auch wenn

nicht am Arbeitsplatz erscheint, Kompliziert wird es, wenn mehrere Dienstverhinderungsgründe zusammentreffen - zB erkrankt

während seines Urlaubs oder fällt in den Krankenstand ein gesetzlicher Feierlag. Der Beitrag umschreibt die einzelnen

und legt da¡ welche gesetzlichen Regel ungen beim Zusammentreffen mehrerer Dienstverhinderungsgründe vorgehen.

eines Lehrlings wegen Tätl¡chke¡ten

durch Ehemann der Arbeitnehmerin - Entlassung

deutbares E-Mail an Arbeitgeber - Entlassung

des Arbeitnehmers an Entlassung

zur Klärung des Sachverhalts vor

AUSTRITT
des Arbeitgebers úber Austritt - keine Beendigungserklärung des Arbeitnehmers

Austrittserklärung?

offener Gehaltszahlungen oh

des Kinderbetreuungsgeldes bei lnsolvenz des Beziehers

UND ABGABEN
Werbungskosten iZm Beendigung einer Vorstandstätigkeit u nd doppelter Haushaltsführun s

Haushaltsführung und Familienheimfahrten
Aliquotierun g des Jahreshöchstbetrags für Familienheimfahrten

DEN BEHöRDEN

- was zu beachten ist

Rulinganträge gemäß $ 1 1B BAO mit internationalen Bezügen
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Rechtsprechungsdienst Soziale Sicherheit

Kranl<enversicherung

BSG, Urteilvom L8.71,.201,4- B 1 KR 8/13 R

Sind die Kosten, die einem Versicherten für die Fahrt zu einer ambulanten Be-

handlung entstehen, niedriger als die Zuzahlung, die er nach S ór Satz r SGB V

für jede Fahrt leisten müsste, besteht kein Anspruch gegen die Krankenkasse

auf Übernahme der Fahrtkosten.

2075

ñraha[t

L Krankenversicherung

3 Krankenversicherung

4 Kranl<enversicherung

Der Versicherte musste sich wegen eines

Tumorleidens einer [ängeren strahlenthe-

rapeutischen Behandlung unterziehen.
Seine Ehefrau fuhr ihn zu insgesamt 47 Be-

handlungsterminen zwischen März und

Juni zoo6; die Entfernung zwischen Woh-

nung und Arztpraxis betrug 14,39 km.

Fahrtkosten liegen unter der
Zuzah Iungsgrenze

Je Behandtung hätten dem Versicherten
Fahrtkosten in Höhe von 2,88 Euro zuge-

standen Qq,¡g x o,zo Euro), weil die Kran-

kenkassen nur o,20 Euro je Entternungski-
lometer übernehmen. Dieser Betrag bteibt
hinter der Zuzahlung zurück, die der Versi-

cherte le Fahrt nach S 6r Satz r SGB V zu

leisten hat; die Zuzahlung beträgt nämlich
mindestens 5 Euro. Deshatb lehnte die be-
l<tagte Krankenl<asse die Übernahme von
Fahrtl<osten ab; dieser Auffassung hatten
sich das SG Düsseldorf und das LSG in Es-

sen angeschtossen. Auch die Kasseter
Bundesrichter haben in diesem Sinne ent-
schieden.

Stationäre Behandlung nicht erforderlich
Eine andere rechtliche Beurteilung wäre
nur mögtich, wenn es sich bei der Strahten-
therapie des Versicherten um eine ambu-
lante Krankenbehandtung gehandelt
hätte, die an die Stette einer an sich me-
dizinisch erforderlichen stationären Be-
handlung getreten ist (g6o Abs. z Satz r
Nr. 4 5GB V). Sinn dieser Regetung ist, dass

die Vermeidung einer medizinisch gebote-

nen Versorgung durch eine - meist auch

wirtschaftlich günstigere - ambulante Be-

handlung nicht daran scheitern sot[, dass

der Versicherte die zusätzlichen Fahrtl<os-

ten nicht übernehmen kann oder wilt. Auf
diese Regelung kann sich die Witwe des

Versicherten, die das Verfahren nach des-
sen Tod weitegeführt hat, hier aber nicht
berufen. Maßgebtich ist, ob nach dem Ge-

sundheitszustand des Versicherten eine

stationäre Behandlung >an sich< geboten

ist. Das trifft auf strahlentherapeutische
Behandlungen in dem üblichen Zyklus
nicht zu; diese Therapie erfolgt in der Re-

get ambulant. Dass hier wegen besonderer
Beeinträchtigungen des Versicherten die
Therapie nur stationär hätte durchgeführt
werden können, hatte das LSG nicht fest-
gestellt.

Hinweis für die Praxis:

Eine erweiternde Auslegung der Vor-

schriften über die von der Krankenkasse
zu übernehmenden Fahrtl<osten kommt
nach Ansicht des BSG nicht in Betracht.
Der Gesetzgeber hat diesen Bereich sehr
eingehend geregelt, auch weiI hier die
lnteressen nicht nur der Versicherten,
sondern auch des Taxi-.Gewerbes betrof-
fen sind; lür die Taxi-Unternehrner sind
die sog. Kranl<enfahrten von erheblicher
wirtschaft [icher Bedeutung.

4 Grundsicherung

5 Grundsicherung

7 Grundsicherung

I 5oziathitfe

9 5oz ia th itfe

L 0 Grundsicherung

L 1 crundsicherung

L 0 lmpressum
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Gesetzliche U nfa[lversicheru n g:
BG-Kliniken schließen sich zusammen

Rer¡rnnno NlrPrn
Kli n il<verbu nd der gesetzlichen U nfa [[versicheru n g

Vom gemeinsamen lnteresse zum gemeinsamen Unternehmen

Die berufsgenossenschaft [ichen Klinil<en in Deutschland

schließen sich zusammen

rDurch bessere Organisation zu mehr Qualität<
DG UV-Vorstandsvorsitzender Manfred Wirsch

zu r Reform der BG-Kti n i l<en, Selbstverwaltu n g

und anderen al<tuel[en Themen der Unfa[[versicherung

Ulnrc¡r We¡rruEc

Erbschaftsteuer und Sozialstaat: Verfassungsauft rag
zum Ausgleich einer ungleichen Vermögensverteilung

Neue Zahlen zur betrieblichen Altersversorgun g:

Kein Grund zum Jubeln
Personalia
Aus der Gesetzgebung
Termine
G KV-Versorgu ngsstärku ngsgesetz:
Kranl<engeld-Falle wird entschärft

Nachruf 72 Trauer um Marina Schröder

lu Hnlr

Etl Ktiniken und zwei Unfaltbe-

handlungsste[[en werden von

der Deutschen Gesetztichen

Unfa[lversicherung (DG UV)

betrieben. Hier werden

über 5oo.ooo Patienten im

Jahr versorgt. Die al<ut- und

rehamedizinischen Spezialein-

richtungen sollen ab zot6 als

ein Unternehmen fungieren.

Das haben die zuständigen

Se Ibstverwa [tu n gso rga ne

beschlossen. So entsteht das

fünft größte Klinikgruppen-

Unternehmen in Deutschtand.

Warum dieser Schritt? Was

wird sich ändern? Was sind

weitere wichtige Themen der

DG UV-Selbstverwalter?

Das Bundessozialgericht hat im

April zor4 entschieden: Kein

Unternehmens- oder Verbands-

jurist, der bei einem nichtan-

walttichen Arbeitgeber ange-

stellt ist (sog. Syndikusanwatt),

kann für diese Tätigkeit von der

gesetzlichen Rentenversiche-

rung befreit werden. Das Urteil

hat zu heftigen Reaktionen bei

den Betroffenen geführt. Am r3.

.lanuar hat nun Bundesjustizmi-

nÌster Heil<o Maas Anderungen

des Berufsrechts in Aussicht ge-

stellt. Sie sotlen bewirken, dass

Syndikusanwälte auch künft ig

Mitglieder in den anwattlichen

Versorgungswerl<en bleiben

l<önnen. lst das mögtich? Und

was bedeutet das BSG-Urteil fiir
andere freie Berufe?

Das Jahresinhalts-
verzeichnis zor4 der

Sozialen Sicherheit [Ìegt

der nächsten Ausgabe bei

und wird dann auch unter

www.Sozia [eS iche rhe it.de

im lnternet verfügbar sein'
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BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
Rech n u ngsleg u n g/Ha n delsbilanzrecht
Neue Vorschriften zur Rechnungslegung und Prü-
fung durch das Bílanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
(BilRUG) - Anmerkungen zum RegE vom 07.01.2015
WP/SIB Frof. Dr. Peter Oser / WP/StB Dr, Christian Orth /
WP/SIB Dr. Holger Wirtz, alle Stuttgart
Anknüpfend an den Beitrag von Oser/Orth/Wirtz zum Refe-
rentenentwurf (DB 2014 S. 1877) werden in dem Beitrag die
wesentlichen Neuregelungen des Regierungsentwurfs vom
07.01.2015 dargestellt, kritisch gewürdigt und ihre praktischen
Auswirkungen beleuchtet. Des Weiteren bietet der Beitrag ei-
ne synopt¡sche Übersicht der vorgeschlagenen Änderungen
des HGB.

D80690489

STEUERRECHT

AUFS¡iTZE
Ka p ita lertragsteu er

Aktualisíerte Anwendungsschreiben zur Abgeltung-
steuer und zur Ausstellung von Steuerbescheinígun-
gen für Kapitalerträge
Dipl.-Fw. (FH) Sascha Spieker, Düsseldorf
Der Beitrag stellt die wesentl¡chen Anderungen und ihre
Folgen für die Praxis dar. Thematisiert wird der Bezug von
Bonusaktien, die Depotübertragung in Erbfällen, die Verlust-
verrechnung, die Veräußerung von Bezugsrechten und der
automatisierte Kirchensteuerabzug.

Dß0690262

Abga benordnung
Die Änderungen des AEAO durch das BMF-Schreiben
vom 14.01.2015

Alexander v. Wedelstädt, Mülheim an der Ruhr
Nach der erneuten Änderung des AEAO zum 14.01.2015 wer-
den die materiellen Änderungen im Bereich der Gemeinnüt-
zigkeit, zur Geldwäsche, im Zusammenhang mit der Geltend-
machung von lnsolvenzforderungen und der Anspruchsent-
stehung im Steuerschuldverhältnis dargestellt.

08069057'l

KURZ KOMMENTIERT
Einkommensteuer

Freiberufl iche Tätigkeit einer Arztpraxis trotz
Beschäftigung von angestellten Berufsträgern
EEid Baumgartner, München

D80690235

VERWATTUNGSANWE I S U N G EN

Bi la nzste uerrecht

Teilwertabschreibung gem. 5 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2
EStG

OFD NRW Kurzinfo vom 22.01.2015

D80690608

Einkom me nsteuer/Ka pita lertra gsteue r

Auslegungsfragen zu 5 20 Abs. 1 Nr. 10 ESIG bei
BgA als Schuldner der Kapitalerträge
BMF, Schreiben vom 09.01.2015

D806901 20

www.der-betrieb.de

Ei nkommensteuer/Lohnsteuer

Steuerliche Behandlung der Rabatte, die Arbeitneh-
mefn von dritter Seite eingeräumt werden
BMF, Schreiben vom 20.01.2015

D80690605

Einkom me nsteuer/Loh nsteu er

LSt: Übernahme von Studiengebühren für ein be-
rufsbegleitendes Studium durch den Arbeitgeber
Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, Kurzinfo vom

16.01.2015

D80690609

Umsatzsteuer

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers auf
Lieferungen von Edelmetallen, unedlen Metallen,
Selen und cermets (5 13b Abs.2 Nr. 11 uStG)

BMF, Schreiben vom 22.01.2015

D80690606

Abgabenordnung
Wirkung des Eingangs von USt-Jahreserklärungen
nach Schätzung der Besteuerungsgrundlagen
Bay[St, Verfügung vom 21.01.2015

D80690628

ENTSCHEIDUNGEN
Gewinnermittlung
Betriebliche Veranlassung von Darlehen einer KG an

ihre Kommanditisten
BFH, Urteil vom 16"10.2014 - lV R 15/1I

D80690756 5.220

s.218

s.218

s.197

s.219

s.2',|9

s.207

Gewinnermittlung
Unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmer-
anteils nach Veräußerung von Sonderbetriebsver-
mögen
BFH, Urteil vom 09.12.201 4 - ]V R29114

D80690760

Ei n ko m me nste uer/G ewerbeste ue r

Keine Anwendung des Meistbegünstigungsprinzips
BFH, Urteil vom 04.12.201 4 -lV R27/11

D80690761

Ein ko m me nste uer/Abga be n o rd n u ng

Antragsveranlagung nach S 46 Abs.2 Nr.8 EStG:

Eigenhändige Unterschrift
BFH, Urteil vom 08.10.201 4 - Vl R 82/13

DB0689959

U msatzsteuer

Unentgeltlichkeit bei kostenlos ausgeführten
Leistungen gegen Vorlage eines Gutscheins

BFH, Urteil vom 19.11.2014 - V R 55/13

D80690764

BEILAGE

Checkliste potenziell EU-rechtswidriger Normen des
deutschen direkten Steuerrechts

s.222

s.213

s.225

s.216

s.227

s.217
s.229

M2

s"217
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WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ
ì nsolvenzrecht
Gerichtliche Erfahrungen mit Eigenverwaltung und
Schutzschirmverfahren
Richter am Amtsgericht Prof" Dr. Heinz Vallender
Mit den Neuregelungen der 55 270 ff. lnsO hat der Gesetzge-

ber sein Ziel, den 2ugang zum lnsolvenzverfahren in Eigenver-

waltung zu erleichtern, erreicht. Antragsstat¡stiken belegen
die zunehmende Praxisrelevanz. Der Aufsatz erörtert die Er-

fahrungen der lnsolvenzgerichte mit den neuen Vorschriften.

Aus den Erkenntnissen werden Handlungsempfehlungen für
Sanierun gsexperten und Unternehmer abgeleitet.

D80690226

KURZ KOMMENTIERT

lnsolvenzrecht/Rechn un gsleg un g

Jahresabschluss: Änderung des Geschäftsjahres-
rhythmus durch den lnsolvenzverwalter
Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, Essen

D80690579

ENTSCHEIDUNGEN
Strafrecht/l nsolvenzrecht

Strafbarkeit des faktischen Geschäftsführers einer
GmbH wegen lnsolvenzverschleppung
BGH, Beschl. v,18.12.2O14 - 4 StR 323/14 und 4 StR 324114

D80690623

Notarrecht

Amtsenthebung eines Notars wegen Art der
Wirtschaftsführung
BGH, Beschluss vom 24.11.2014 - NotZ (Brfg) 9/14

Ð80690569

Kapita lan lage
Aufklärungspflichten eines Anlageberaters bei Be-
teiligung an lmmobilienfonds
BGH, Urteil vom 11.12.2014 - lll ZR 365/13

080690174

Versicheru n gsrecht

Berufshaftpfl ichtversicherung eines lnsolvenzver-
walters: Beweislast für Ausschluss des Versíche-
rungsschutzes
BGH, Urteil vom'17,12.2014 - lV ZR 90/13
D80690503

lnhaltsverzeichnis

ARBEITSRECHT

AUFSATZ
Betriebliche Altersversorgung

Anspruch auf vorzeitige Auszahlung einer
betrieblichen Altersversorgung wegen fi nanzieller
Notlage des Arbeitnehmers?
RA Prof. Dr. Mathias Ulbrich, tL.M. / RA Dr. Tobias Britz
Besteht im laufenden Arbeitsverhältnis bereits eine laufende
betriebliche Altersversorgungsregelung mit gesammelten
Anwartschaften, stellt sich die Frage, ob der Arbeitnehmer bei
einem privaten finanziellen Engpass einen Anspruch aufAuf-
lösung dieser hat, um durch die Auszahlung im Auflösungsfall
diese zu beenden oder zumindest zu mildern. Jüngere LAG-

Entscheidungen legen nahe, dass es einen solchen allgemei-
nen Anspruch des Arbeitnehmers gibt. Der Beitrag geht diesem

kritisch nach, zeígt auf, dass einzelfallbezogen zu entscheiden
ist und entwickelt anhand der erheblichen Kriterien einen kon-
kreten Prüfungsmaßstab für den Anspruch.

D80690349 s.247

s.23't

5.239
KURZ KOMMENTIERT

G leichbehand lung/Europarecht
Schadensersatz wegen Diskriminierung aufgrund
von Fettleibigkeit?
RA Dr. Thomas Gennert, Düsseldorf

D806901 19

ENTSCHEIDUNGEN
Entge ltrecht
Pfl egebranche: Mindestlohn auch für Arbeitsbereit-
schaft und Bereitschaftsdienst
BAG, Urteil vom 19.11.2014 - 5 AZR 1101112

D806904s0

Betriebliche Altersversorgu n g

Betriebsrentenanpassung im Konzern bei
komplexen Unternehmensstrukturen
BAG, Urteil vom 21.10.2014 - 3 AZR 10271'12

D80690455

Betrie bsü bergang/Ve rfa h re nsrecht

Kein Betriebsübergang bei Schließung einerTank-
stelle und Eröffnung einer anderen in der Nähe mit
neuem Pächter
BAG, Urte¡l vom 18.09.201 4 - 8 AZR733|13

080689539

s.252

s.240

s.253

s.241

s.255

s.241

s.256

s.244

TAGUNG | 13. März 2015, Di¡sseldotf

ANqtue[[e Aspekte der Umternehmenssanierung
g Bericht zur aktuelten Gesetzgebung: Auswirkungen einer I Der IDW 5 9 in der Praxis: Anforderungen an die Sanierungs-

geplanten Reform der Vorsatzanfechtung und das neue bescheinigung gem, I 27Ob Ins0
Eu-Insolvenzrecht Dr. Stephan Beth, M.C.L., lnsotvenzrichter am Amtsgerjcht
Pro[ Dr. Heribert Hirte, Universität Hamburg Ludwìgshalen am Rhein

ã Die Insolvenzanfechtung in der RechtsprechunB des BGH - Jens Weber, RA/SIB/WP, Partner, BakerTitty Roetfs AG

aktuellerStandundPerspektiven I UnternehmensbewertungvondervorinsolvenztichenKrísebis
Dr GerhardPape,RjchteramBGH inslnsolvenzplanverfahren

T Prüfung der Insotvenzgründe - Anatyse des IoW ES lt und Dr. Heike WieLand- llöse, WP/SIB, Warth & Klein Grant Thornton AG

de¡ aktuellen Rechtsprechung t Der Konflikt zwischen Steuerpflicht und Massesicherung
Prof. Dr. Georg Bjtter, Universität N4annheim in der vorläufrgen Eigenverwaltung - Haftungsrísiken für

ä Fallstudie: Die unternehmensanleihe in Krise und Insolvenz Geschäftsführer und sachwalter

Dr. Jörn l(owatewski, nn, È.rtr.i, l.tf,., a milri"iLip Prof. Dr. Chrìstoph Thote, Dipl.-Kfm., Universität Tiibin8en

VERAT{ STATTU NûSDbTÄIt9

Termin:
13. lt4ärz 2015 | 8.45 bis 17,00 Uhr

Veranstaltungsort:
Van der Valk AirporthoteI Diissetdorl
Fon 0211 200 630

Teilnahmegebühr:
795 € zzgl. lvlw5t.
25%o Rabatt fiir Abonnenten von
DER BETRIEB
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Regeln

Berufsstand

Peter Duscha

Auch wenn Standards frir die Interne Revision im Allgemeinen nicht rechtlich bindend
sind, ist es meist doch ratsam, sie zu berücksichtigen.
In gemeinsamen Prüfungen von Business Revisoren und IT Revisoren kann die Frage
aufl<ommen, welche Stanclards relevant sind und wie mit Übereinstimmungen oder
Unterschieclen umgegangen werden sollte. Der vorliegende kurze Beitrag liefert einen
Úberblick über vorhandene Standards der Intelnen Revision und eine Gegenüberstel-
lung der beiden Standardrahmen des ISACA uncl des I[4, welcher bei der Beantwortung
clieser Frage hilfreich sein soll.

Compliance-Anforderu nsen an I(reditinstitute gemäß den aktuellen MaRisk
Prof . Dr. Niels Olaf Angermüller
Die Anforderung, eine eigenstänciige Compliance-Funktion zu etablieren, wurde frir
I(reditinstitute im Rahmen der 4. MaRisk-Novelle formuliert. Bei der Compliance-
Funktion handelt es sich um eine so genannte ,,Besondere Funktion", die in der Hie-
rarchie der MaRisk auf gleicher Ebene wie die Interne Reyision uncl das Risikocontrol-
ling angesiedelt ist. Der vorliegende Beitrag gibt einen Úberblick ùber die Anforcle-
rungen uncl sich ergebende Prùfungserfordernisse der Internen Revision.

WpHGMitarbeiteranzeisenverordnuns
DIIR - Arbeitskreis ,,Reyision des Wertpapiergeschäftes
Mit diesem Beitrag wircl die Artikelreihe ,,Aufgaben und Ausgestaltung cler Compli-
ance-Funktion" - begonnen in der ZIR 3/13 mit diversen Artikeln in clen nachfol-
genden Ausgaben - abgeschlossen.
Als weitere neue Regel im Rahmen der Anlageberatung wurde vor zwei Jahren die An-
zeigepflicht von Mitarbeitern und damit ein bei cler Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) geftihrtes Mitarbeiter- und Beschwerderegister eingefïihrt.
Die Autoren zeigen die wichtigsten Bestandteile der Mitarbeiteranzeigenverordnung
detailliert auf und leiten aus den bestehenden Regularien Prüfungsansâtze fi.ir die
Interne Revision ab, clie mittels einer Checkliste ergänzt werclen.

6

72

Manaoement Prozessorientierte - Neue \Â/ese bei der IT-Prùfuns 16
Best Practice
Arbeitshilfen

BerndTrostelf ArndtHackenholt f Thomas LinlcnlDr. MartinFröhlich lTino Behrends
Moderne Informationstechnologie wird zunehmend wichtiger, sie gilt als Wettbe-
werbsvorteil oder kritischer Erfolgsfaktor. Softwarelösungen werden komplexer, lei-
stungsfähiger und aufiväncliger'. Die gestiegenen Unternehmensanforderlrngen an
die Informations-Technologie ÍÌihren häufig weg von einzelnen Systemen, hin zu ver-
netzten Architekturen, mit einer Vielzahl von Schnittstellen. Fùr Unternehmen ist es

von großer Bedeutung, dass die Daten sicher undjederzeit verfrigbar sind. Darüber
hinaus müssen die Datenintegrität und die Authentizität gewährleistet sein. Auch
die Einhaltungvon regulatorischenVorgaben bspw. zur Rechnungslegung oder zum
Meldewesen im Bankensektor muss sichergestellt sein. In diesem Umfeld bewegt sich
die Revision und hat die daraus resultiérenden Risiken zu überblicken. Um dies stell-
vertretend frir ihre I(unclen im lT-Produktportfolio zu erreichen, wurde durch clie Au-
toren ein Ansatz entwickelt, in dem die prozessuale Sichtweise der I(unden einge-
nommen wird und alle prüfungsrelevanten Funktionen der zu einem Prozess gehö-
renden Softwareprodukte im Rahmen einer Pnifung berùcksichtigt werden.

ung
28nschaft Continuous Audi zwischen Theorie und Praxis

M.Sc. Artur IØlinichenko lProf. Dr. Marc Eulerich
Die Interne Revision muss sich bereits seit vielenJahren der technologischen Ent-
wicldung der Unternehmenswelt stellen. Hierzu zählt nicht nur die Prüfungvon IT-
Systernen, sondern auch die Ntttzung von Informationstechnologie zur Verbesserung

Forsch
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der eigenen Funktion. Vor diesem Hintergrund werden immer wieder die Begriffe
Continuous Auditing und Continuous Monitoring diskutiert, die als automatisierte
Prüfansâtze die Leistung und Leistungsfähigkeit der Revision verbessern sollen. Der

vorliegende Beitrag untersucht die praktische Bedeutung des Continuous Auditing
vor diesem Hintergrund.

Aus der Arbeit des DIIR 34
+++ Informationen zum Examen Interner RevisorDIIR +++ Informationen zu den
IlA-Zertifizierungen +++ f,þ l,s¿¡ning System +++ Continuing Professional Education
(CPE) +++
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Aufsätze

Prof. Dr TobiasTröger, LLM. (Haruard)

Related Party Transactions mit Blockaktionären
im europäischen Gesellschaftsrecht

Transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und

Personen stellen in der internationalen Debatte um gute

Unternehmensführung und -kontrolle einen Brennpunkt
dar. Die europäische Legislative folgt mit ihrer Initiative
einem globalen Trend, der v.a. das Rentenstreben von
Kontrollaktionären durch den Abzug von Vermögens-

werten und Cash Flows (Tunneling) zu beschränken

sucht. Der Beitrag beleuchtet den rechtspolitischen Hin-
tergrund und die Genese des Kommissionsvorschlags
und der Vorarbeiten der italienischen Ratspräsident-
schaft für einen Kompromiss ebenso wie das suprana-
tionale und nationale Regelungsumfeld der europâi-
schen Vorstöße. Die darauf aufbauende Analyse des In-
halts der Richtlinienentwürfe setzt sich nicht nur kri-
tisch mit deren Auswirkungen auf das deutsche Aktien-
recht auseinander, sondern untersucht auch grundsätz-
liche Defizite der verfolgten Regelungsstrategie. 53

RA Dr Benjamin E. Leyendecker-Langne¡ LLM. (NYU) /
RA Dr Holger M. Kleinhenz
Em¡ttentenhaftung für lnsiderwissen im
Aufsichtsrat bei fehlender Selbstbefreiung nach
$ 15 Abs.3 WpHG

Im Schrifttum wird überwiegend angenommen, dass der
Aufsichtsrat unter bes timmten Voraussetzungen berech-
tigt sei, über den Aufschub der Veröffentlichung einer
Insiderinformation nach g 15 Abs. 3 WpHG zs ent-
scheiden. Dies betrifft insbesondere Sachverhalte, bei
denen der Vorstand als Organ keine Kenntnis von der
Insiderinformation hat (2.B. bei personalentscheidungen
hinsichtlich einzelner Vorstandsmitglieder). Die Mög-
lichkeit des Aufsichtsrats in dieser Situation eigenstän-
dig einen Selbstbefreiungsbeschluss zu fassen, wird in
der Praxis bisher allerdings nur vereinzelt wahrgenom-
men. Es stellt sich daher vermehrt die Frage, welche
Konsequenzen den Emittenten treffen, wenn dem Auf-
sichtsrat oder einem seiner Mitglieder eine Insiderinfor-
mation bekannt gev/esen ist und der Aufsichtsrat die In-
formation weder an den Vorstand weitergeleitet noch
einen Selbstbefreiungsbeschluss gefasst hat. 12

Podium

RA Dr Wolfgang Philipp
Systemänderung: Amput¡eftes Akt¡enrecht für
Banken - Das Sanierungs- und Abwicklungs-
gesetz (SAG)

Seit 1.1.2015 unterwirft ein neues Gesetz Bankkunden
gefährlichen Risiken: Außerhalb des Aktienrechts kann
eine neue Bankenrettungsanstalt durch Verwaltungsakt
anordnen, Guthaben der Kunden zur Vermeidung einer
Insolvenz der Bank auf Null zu stellen oder in Aktien
umzuwandeln. Die Folgen dürften dramatisch sein.
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Ertra gsteuern/latente Steuern

Aktuelle Verlautbarungen des IASB und IFRS lC zur
Bilanzierung von laufenden und latenten Steuern

WP/StB Ðr. Marco Meyer, Bonn
lm Jahr 2014 haben sich das lA5B mitED/2014/3 zur Werthal-
tigkeit von latenten Steuern auf unrealisierte Verluste sowie
das IFRS lC mit einer Vielzahl von Aussagen in Stabspapieren
zum Themenkomplex der latenten Steuern geäußert. Auf das

Tax Accounting in Deutschland dürften sich diese Verlaut-
barungen des Standardsetzers erheblich auswirken. ln dem
Beitrag wird ein Úberblick über die Schwerpunkte und die
bisherigen Ergebnisse der Diskussion gegeben.

KOR06866t 7

Fair Value/Verbindlichkelten

Das Risiko der Nichterfüllung im Rahmen der Fair-
Value-Bewertung von Schulden
RA/WP/StB Prof. Dr. Claus-Peter Weber / Dr. Peter Lauer,

beide Saarbrücken
Bei der Entwicklung des IFRS 13 ist das |ASB nicht von seiner
Einschätzung abgerückt, dass die von der Praxis kontrovers
diskutierte Berücksichtigung des eigenen Ausfallrisikos bei
der Bewertung von Schulden zu beachten ist. ln dem Beitrag
werden die Vorschriften zur Einbeziehung des eigenen Aus-

fallrisikos analysiert und aufgezeigt, inwiefern sich die Gestel-
lung von Sicherheiten (auch durch Dritte) auf die Bilanzierung
des Nichterfüllungsrisikos auswirkt.

KOR0690084

An ha n g/Pensio nsrückstel I u ngen

Auswirkungen des neuen Offenlegungskonzepts des
IAS 19 (rev. 2011) auf die Praxis der Berichterstattung
im Anhang
Ann-Kathrin Schmeling, M.5c., Bochum
Mit IAS 19 (rev. 2011) wurde bzgl. der Angaben zu leistungsori-
entierten Pensionsverpfl ichtungen erstmals ein prinzipienori-
entiertes Offenlegungskonzept in den IFRS eingeführt. ln dem
Beitrag wird - mit Blick auf die verpflichtende Erstanwendung
des IAS 19 (rev. 2011) im Geschäftsjahr 2013 - sowohl norma-
tiv als auch deskriptiv untersucht, ob das neue Offenlegungs-
konzept zu wesentlichen Anderungen der in den Anhängen
bereitgestellten lnformationen führt.

KOR06821 79

Lagebericht

Auswirkungen des DRS 20 auf die Berichterstattung
nichtfinanzieller Leistungsindikatoren in den Lage-
berichten der DAX30-Unternehmen
WP/StB Patrick Schaefer, Essen / Nina lsabelle Schröder,

M.Sc., Boehun¡
Die Berichterstattung über nichtfinanzielle Leistungsindika-
toren ist durch verschiedene lnitiativen auf europäischer und

internationaler Ebenejüngst in den Fokus gerückt. Doch be-

reits mit DRS 20 sollte der Stellenwert der Berichterstattung
über diese Aspekte erhöht werden. ln dem Beitrag wird ein

empirischer Vergleich der Berichterstattung über nichtfi nanzi-
elle Leistungsindikatoren vor und nach Einführung von DRS 20

gegeben, um den Effekt der Einführung neuer regulatorischer
Anforderungen bzgl. der Offenlegung nichtfinanzieller Leis-

tungsindikatoren abschätzen zu können.

KOR06901 07
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Schwerpunl<t Organ isationale Entrüm petung

t0

Konzentration auf den Unternehmenszweck

Organisationale Entrümpelung im Einklang

mit Strategie und Personal

Norbert Thom

Wird die Organisation eines Unternehmens auch

zukünftigen Bedarfen gerecht und orientiert sie

sich an den Anforderungen der Kunden? Das Ergeb-

nis einer solchen Überprüfung kann zu einem radi-

kalen Umbau des Unternehmens ftihren, manch-

maI reichen aber auch l<ontinuierliche Veränderun-
gen in kleinen Schritten. Der Beitrag nennt die we-

sentlichen Dimensionen einer sotchen organisatio-

nalen Entrümpelung: Strategie, Organisation, Per-

sonal und Unternehmenskuttur.

Six Simple Rules

Wie sich Komplexität managen lässt, ohne kompliziert

zu werden

Yves Morieux/Carsien von der Linden/

Rainer Strack
ln den 'l95Oer-Jahren erreichten Unternehmen mit

ganz anderen Ansätzen als heute ihre Leistungszie-

le. lnzwischen ist die Geschäftswelt komplexer ge-

worden, die alten Maßnahmen greifen nicht mehr.

Hier liefern die Autoren sechs einfache Regeln zum

Management von Kom Plexltät.

Prozessuale Vielfalt
Negative Vielfalt identifizieren und beseitigen

Philipp Zellner/Wiela nd Appelfeller/
Marcus Laumann

Prozesse verändern sich im Laufe der Zeit. Manch-

mat gibt es dafür gute Gründe, aber manchmaI ent-

steht prozessuale Vielfatt einfach von selbst und

erhöht den Ressourceneinsatz unnötig. Eine solche

negative Vietfatt gilt es zu identifizieren und zu be-

seitigen. Der Beitrag Iiefert hierfür ein lnstrument

und zeigt anhand eines Praxisbeispiets, wie dieses

e¡n gesetzt werden kan n.

Corporate Parenting Reviews

Die strategische Bedeutung der kritischen Überprüfung

der Konzernzentrale

Sven Kunisch /Adrian Schulte Steinberg/
Björn Ambos
Wie kann die Firmenzentrate einen Mehrwert für

das Unternehmen erzieten? Trotz unterschiedlicher

Zielsetzungen bei der Überprüfung von Konzern-

zentralen sottte die Herangehensweise immer be-

stimmten Regetn folgen. Bedeutung, lnhalte und

Prozesse von Corporate Parenting Reviews be-

teuchtet dieser Beitrag.
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Verbandsmitteilungen
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Führung & Leadership

32 I nnovationsprozesse als Herausforderung
für traditionelle Führungsstile
Konstruktive Autorität und Präsenz der Führung

als neues Fuhrungsleitbild

Marisa Koch/Simon Werther
Unterschiedliche Phasen in lnnovationsprozessen
erford ern ei ne .jeweils d ifferenzierte Hera ngehens-
weise. Wer in diesen Phasen an Führungsstilen aus
dem Lehrbuch festhätt, droht zu scheitern. Eine
qualitative lnterviewstudie ergab, dass hier neue
Füh run gsteitbitder gefragt sin d.

lnterview
39 Das Beste aus zwei Welten

JointVentures in China
Mit,l ürgen Ha rtwig, Leiter des personalbereichs bei
Daimler Greater China, sprach die zfo über das En-
gagement der DaimlerAG in China, die Zusammen_
arbeit mit den tokaten partnern und kulturelte Un-
tersch iede.

prozesse und Führungsstile -

f

Organisation &
Change Management

47 Supply-Chain-Differenzierung
Wi e Wertschöpfu ngsnetzwerke versch redene Ku nden-

segmente bedienen können

Erik Hofmann
Auch Wertschöpfun gsnetzwerke stehen im Wettbe-

werb zueinander und müssen verschiedenen Kun-

denanforderungen gerecht werden. Daher gilt es,

die Supply Chain zu segmentieren, um auf paralle-

len Kanäten den Kunden zu erreichen.

Standpunkt
56 Pricing - Stiefkind der Organisationslehre?

Hans-Christian Riekhof

zfo-Toolkit

I n novationsrada r

Ceschäftsi n novatio nen systematisch gesta lten

Cla ud i o Cometïa / J acqu es H efti / H ei ke Rawitzer

Projel(t- & Prozess-

management
63 Prozessorganisation in deutschen Unternehmen

Eine Studie zum aktuellen Stand der Umsetzung

Uwe Dombrowski/Jens Grundei/Paul R' Melcher/

Kai Schmidtchen
Deutsche Unternehmen wurden gefragt' in welchen

Bereichen sie die Prozessorganisation bereits umge-

setzt haben und welche Barrieren und Erfotgsfaktoren

es bei der Einführung gab'

32

$
i\

I

59

43
zfo-Toolkit

Porter's Five Forces
Die Attraktivitàt der Branche beurteilen und Chancen
gezielt n utzen

Benjamin Künzli

áo 112015
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ln halt

h:ufsätze Karsten S chruidt, Ersatzpflicht bei,,verbo tenen Zahlungen" aus insolven-
ten Gesellschaften: Ist der haftungsrechtliche Kampfhund zähmbar? -
Bemerkungen zum Urteil des BGH vom 1.8.1.1.201.4 -IIZR23Il13
H. P.'Westermann, Der ,,Suhrkamp"-Gesellschafter unter dem Schutz-
schirm der Gesellschaftsinsolvenz

Bericht

Zur Rechtsprechung

Insoluenzrecht

EuGH

BGH

Arbeitsrecht

BAG

Strafrecht

BGH

4.12.14- C-295t13

14.t0.14-nn20ft3

G. Burwitz, Neuere Entwicklungen im Steuerrecht - Anderungen zum
Jahreswechsel

P. Schulz, Die Haftung wegen masseschädigender Zahlungen als Eulns-
VO-Annexverfahren - Zur Frage der internationalen Gerichtszuständig-
keit bei Klage des Insolvenzverwalters gegen den Geschäftsführer wegen
masseschmälernden Zahlungen nach g 64 Satz 1 GmbHG und zum
räumlichen Anwendungsbereich der EuInsVO

1,29

134

144

t46

1,49

Rechtsprechung

P er s onen ge s ell s ch aftsr e cb t

BGH 18.11.14-nZÌ 231113 Ersatzpflicht des Organs Íû Zahlungen nach Insolvenzreife

IQpitalmarÞtrecht

BGH 2s.11.14-KZR169n3 Aufklärungspflichten einer Bank bei Vertrieb vonZertiftkaten mit Sonder-
kündigungsrecht des Emittenten

Zuständigkeit nach EuInsVO für Klagen gegen Geschäftsführer nach

$ 64 GmbHG 154
Befugnis des Insolvenzverwalters zur Á.nderung des Geschäftsjahresrhythmus 1,57

L61.

150

3.12.t4- 10 An98/14 Amtsniederlegung eines Geschäftsführers - Rechtsweg zum Arbeitsgericht 159

8. 10. 14- 1 StR 114114 Tatbestand und ratrichterliche Feststellungen eines Kreditbetrugs - Ausländi-
sche Kreditgeber und Genussrechtekapital
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